
Danke, dass ihr alle an uns gedacht
und uns bedacht habt.
Die Konfirmanden aus

Jacobi- und Mariendrebber

Paul Beneker
Melissa Bürger
Emily Fohring
Mina Grill

Lenie Grimmelmann
Lina Halfbrodt
Emily Hauschild

Carola Heil
Felix Hellbernd

Sarah Höckelmann
Leon Huntemann
Anna Jischkowski
Jette Jochim

Luca Kaesemeier
Leon Künning
Lena Meyer

Paul Michalski
Mia-Sophie Reddig
Leo Rodemüller
Luisa Schilling

Swantje Strümpler
Lilly Unger

Daan Sam Wesselmann

Amtliche Bekanntmachungen

G e m e i n s a m e W a h l b e k a n n t m a c h u n g
der Städte Bassum, Diepholz, Sulingen, Syke, Twistringen, der Gemeinden Stuhr, Wagenfeld, Weyhe sowie
der Samtgemeinden „Altes Amt Lemförde“, Barnstorf, Bruchhausen-Vilsen, Grafschaft Hoya, Kirchdorf, Reh-
den, Schwaförden, Siedenburg und Uchte
1. Am Sonntag, dem 26. September 2021, findet die

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag
statt

Die Wahl dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr.
2. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens zum 05.

September 2021 übersandt wurden, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die/der
Wahlberechtigte zu wählen hat.
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses amWahltagum14:00 Uhr in der
Graf-Friedrich-Schule/Realschule in Diepholz und um 16:30 Uhr in der IGS Nienburg in Nienburg
zusammen.

3. Jede/Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-
verzeichnis sie/er eingetragen ist.
Die Wählerinnen/Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass
zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin/jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahl-
raumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jede Wählerin/jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerberinnen/Bewerber der zu

gelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von
dem Namen jeder Bewerberin/jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerberinnen/Bewer-
ber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.

Die Wählerin/der Wähler gibt
ihre/seine Erststimme in der Weise ab,

dass sie/er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin/welchem Bewerber sie gelten
soll,

und ihre/seine Zweitstimme in der Weise,
dass sie/er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss von der Wählerin/demWähler in einer Wahlkabine desWahlraumes oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre/seine Stimmabgabe nicht
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung

des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträch-
tigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wählerinnen/Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl
schein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl

teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichenWahlbriefumschlag beschaffen und seinenWahlbrief
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahl-
tage bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.
6. In den Urnenwahlbezirken

der Städte: Bassum Nr. 01002: Gebäude des NWDSB;
Diepholz Nr. 02001: Dr.-Kinghorst-Schule;
Sulingen Nr. 03115: SUN-Park, Bethel im Norden – Taff;
Syke Nr. 04011: Grundschule am Lindhof, Raum I;

der Gemeinde: Stuhr Nr. 06032: KGS Brinkum, Mensa;
der Samtgemeinden: Bruchhausen-Vilsen Nr. 11001 Asendorf: Aula der Grundschule;

Siedenburg Nr. 15101 Borstel: Sportheim Borstel;
Grafschaft Hoya Nr. 16008 Hilgermissen: Gasthaus
„Zum Goldenen Krug“;
Uchte Nr. 17021 Raddestorf: Feuerwehrhaus Harrienstedt

werden für wahlstatistische Auszählungen Stimmzettel, auf denen Geschlecht und Geburtsjahresgruppe ver-
merkt sind, verwendet. Dabei werden die Geburtsjahrgänge zu sechs großen Gruppen zusammengefasst, so
dass keine Rückschlüsse auf das Wahlverhalten möglich sind. Die Auswertung für statistische Zwecke erfolgt
getrennt von der Stimmenauszählung nach Abschluss der Wahl in einer gesondert eingerichteten Statistik-
stelle des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) unter dem Schutz des Statistikgeheimnisses. Dabei
dürfen Wählerverzeichnisse und gekennzeichnete Stimmzettel nicht zusammengeführt werden. Das Verfah-
ren ist nach Wahlstatistikgesetz (WStatG) zulässig. Bei Verwendung dieser Stimmzettel ist eine Verlet-
zung des Wahlgeheimnisses ausgeschlossen!
7. Jede/Jeder Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Aus-

übung des Wahlrechts durch eine Vertreterin/einen Vertreter anstelle der/des Wahlberechtigten ist un-
zulässig. (§ 14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes).
EineWahlberechtigte/EinWahlberechtigter, die/der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung
an der Abgabe ihrer/seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der/dem Wahlberechtigten
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung
der/des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson
besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im
Rahmen einer zulässigen Assistenz entgegen der Wahlent-scheidung der/des Wahlberechtigten oder
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der/des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist
strafbar (§ 107a Absatz1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Bassum, Diepholz, Sulingen, Syke, Twistringen, Stuhr, Wagenfeld, Weyhe, Lemförde, Barnstorf, Bruchhausen-
Vilsen, Hoya, Kirchdorf, Rehden, Schwaförden, Siedenburg und Uchte,
den 18.09.2021

Stadt Bassum
Der Bürgermeister
Stadt Diepholz
Der Bürgermeister
Stadt Sulingen
Der Bürgermeister
Stadt Syke
Die Bürgermeisterin
Stadt Twistringen
Der Bürgermeister
Gemeinde Stuhr
Der Bürgermeister

Gemeinde Wagenfeld
Der Bürgermeister
Gemeinde Weyhe
Der Bürgermeister
Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“
Der Samtgemeindebürgermeister
Samtgemeinde Barnstorf
Der Samtgemeindebürgermeister
Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Der Samtgemeindebürgermeister

Samtgemeinde Grafschaft Hoya
Der Samtgemeindebürgermeister
Samtgemeinde Kirchdorf
Der Samtgemeindebürgermeister
Samtgemeinde Rehden
Der Samtgemeindebürgermeister
Samtgemeinde Schwaförden
Der Samtgemeindebürgermeister
Samtgemeinde Siedenburg
Der Samtgemeindebürgermeister
Samtgemeinde Uchte
Der Samtgemeindebürgermeister

Herzlichen DANK
sagen wir allen, die uns zu unserer

Goldenen Hochzeit
mit Glückwünschen, Blumen und Geschenken
erfreuten.
Ein besonderer Dank gilt unseren Kindern und
Enkelkindern für ihre Unterstützung und Über-
raschungen sowie den Nachbarn und Freunden
für das schöne Herz und die Ehrenpforte.
Unser Dank geht auch an die ehemaligen
Arbeitskollegen.
Der Tag wird uns in schöner Erinnerung bleiben.

Walter und Karin Reinsch
Schlahe, im September 2021
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Bei Kribbeln, Brennen
und tauben Füßen

Sule Apotheke
Apotheker Gerdfried Rüter

Lange Str. 25-27 | 27232 Sulingen
Mo. - Fr. 08.00 - 18.00 Uhr | Sa. 08.00 - 13.00 Uhr

Beratungstag*(auch telefonisch möglich)

zum Thema „Polyneuropathie“
unter Einhaltung der Hygieneregeln

Do 30.09.2021
Vereinbaren Sie jetzt Ihren
persönlichen Beratungstermin
04271 - 29 58

*keine Diagnostik

Bei Kribbeln, Brennen
und tauben Füßen

Löwen Apotheke
Apotheker Gerdfried Rüter

Auf dem Esch 4 | 49356 Diepholz
Mo. - Fr. 08.00 - 18.30 Uhr | Sa. 09.00 - 13.00 Uhr

Beratungstag*(auch telefonisch möglich)

zum Thema „Polyneuropathie“
unter Einhaltung der Hygieneregeln

Di 28.09.2021
Vereinbaren Sie jetzt Ihren
persönlichen Beratungstermin
05441 - 22 26

*keine Diagnostik

Herzlichen Dank
sagen wir, auch im Namen unserer Eltern,

für die Glückwünsche und Geschenke zu unserer
Konfirmation am 5. September 2021 in Borstel.

Robin Hugo
Luca Karn
Jason Knoop

Alina Luchtmann

Silja Schierholz
Jonah Trütner

Anna Pia Ullmann

Amtliche Bekanntmachungen
Stadt Sulingen
Der Bürgermeister

Bekanntmachung
16. Sitzung des Ortsrates Klein

Lessen amMittwoch,
22.09.2021, 19:00 Uhr Ort:
Gasthaus Thiermann

Klein Lessen
Tagesordnung:
3 Einwohnerfragestunde
4 Bauleitplanung der Stadt Sulin-
gen; Bebauungsplan Nr. 125
der Stadt Sulingen, Ortschaft
Klein Lessen „Fläche für
Gemeinbedarf Feuerwehr und
sozialen Zwecken dienende
Gebäude und Einrichtungen
Klein Lessen“
Aufstellungsbeschluss nach § 2
(1) BauGB

5 Bauleitplanung der Stadt Sulin-
gen; Innenbereichssatzung IX
der Stadt Sulingen , OT Klein
Lessen, über die Einbeziehung
einzelner Außenbereichsflä-
chen in den im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil; „Ein-
beziehungssatzung Klein Les-
sen, östlich des Kleinsiedlungs-
gebietesKlein Lessen“
Aufstellungsbeschluss gemäß
§ 34 (4 ) BauGB

6 Bericht über die Ausführung
von Beschlüssen und Anfra-
gen

7 Mitteilungen und Anfragen
8 Einwohnerfragestunde
Rauschkolb

Wir unterstützen Frauen und Mädchen
in Kriegs- und Krisengebieten.
Spendenkonto/IBAN:

DE92 3705 0198 0045 0001 63

Spende schenken,
Spende wünschen

… und damit die Welt ein
klein wenig besser machen.
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Amtliche Bekanntmachungen
Samtgemeinde Kirchdorf

Bekanntmachung des Wahlergebnisses
Das endgültige Wahlergebnis der Wahl zum Samtgemeinderat am
12. September 2021 wurde wie folgt ermittelt:

Zahl der Wahlberechtigten: 6.088
Zahl der Wählerinnen und Wähler: 3.902
Ungültige Stimmzettel: 66
Gültige Stimmzettel: 3.836
Gültige Stimmen: 11.257
Zahl der Sitze: 20

Die gültigen Stimmen und Sitze verteilen sich wie folgt auf die Parteien
und Wählergruppen:
Parteien und Wählergruppen Stimmen Sitze
Christlich Demokratische Union 4.262 8
Deutschlands in Niedersachsen (CDU________________________________
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD 2.990 5
Basisdemokratische Partei Deutschlands 324 1
Landesverband Niedersachsen
dieBasis LV Niedersachsen
Wählergemeinschaft Samtgemeinde Kirchdorf / 3.681 6
Freie Demokratische Partei (WGS / FDP_____________________________

Im Wahlbereich Samtgemeinde Kirchdorf haben folgende Bewerber/
innen nach der endgültigen Feststellung des Wahlergebnisses
einen Sitz erhalten:

CDU - Personenwahl Stimmen
Stelloh, Matthias_____________________________________ 788
Knoerig, Axel_______________________________________________605
Schwenker, Heinrich___________________________________ 408
Rethorn, Marlo 352
Maschmann, Michael__________________________________ 213
Meyer, Dennis_________________________________________ 208
Schwiers, Angela______________________________________ 197
CDU – Listenwahl
Möde-Meyer, Birgit 23

CDU Ersatzpersonen - Personenwahl
Mühlenhardt, Jörg 171
Pohl, Tobias 132
Dencker, Hermann 115
Plate, Patrick 111
Falldorf, Carsten 92
Gödeker, Ulf 82
Kunst, Henning 62
Stöver, Morris 60
Niehaus, Christian 59
Striewisch, Guido 53
Förthmann, Bernd 46
Wittenberg, Martin 44
Helmers, Heidi 32
Kleinewegen, Bastian 29
Rotthowe, Norbert 12
Landwehr, Jeremy 12

CDU Ersatzpersonen - Listenwahl
Förthmann, Bernd 46
Niehaus, Christian 59
Stöver, Morris 60
Dencker, Hermann 115
Helmers, Heidi 32
Landwehr, Jeremy 12
Kunst, Henning 62
Rotthowe, Norbert 12
Striewisch, Guido 53
Gödeker, Ulf 82
Mühlenhardt, Jörg 171
Falldorf, Carsten 92
Kleinewegen, Bastian 29
Pohl, Tobias 132
Wittenberg, Martin 44
Plate, Patrick 111

SPD - Personenwahl Stimmen
Kellermann, Markus__________________________________ 547
Grewe, Thorsten_______________________________________ 372
Dummeyer, Müller, Edeltraud______________________________ 355_
Dr. Kreisel-Büstgens, Christiane_______________________ 245
SPD - Listenwahl
Poppinga, Marina______________________________________ 209

SPD - Ersatzpersonen - Personenwahl
Könemann, Holger 243
Lohmeier, Frauke 205
Nachtigall, Reiner 181
Stumpe, Alexander 166

SPD Ersatzpersonen - Listenwahl
Nachtigall, Reiner 181
Lohmeier, Frauke 205
Stumpe, Alexander 166
Könemann, Holger 243

dieBasis LV Niedersachen - Personenwahl Stimmen
Plenge, Andreas_______________________________________ 184
dieBasis LV Niedersachen - Listenwahl
- kein Mandat -

dieBasis LV Niedersachsen - Ersatzpersonen
keine Ersatzpersonen

WGS / FDP - Personenwahl Stimmen
Röper, Lars___________________________________________ 420
Wöltje, Wilfried_______________________________________ 407
Kemmann, Gerd___________________________ 286
Krickemann, Helko____________________________________ 261
Nuttelmann, Detlef___________________________ 223
Enders, Gero__________________________________________ 186

WGS / FDP Ersatzpersonen - Personenwahl
Witte, Volker 181
Tober, Dirk 179
Meyer, André 153
Meyer, Björn 152
Wietelmann, Jonas 148
Spilker, Ulrich 127
Nordbrink, Katrin 122
Kellermann, Steffen 100
Hormann, Christoph 98
Plenge, Thaddeus 96
Wege, Thorsten 71
Brokate, Frank 70
Langhorst, Dennis 62
Tserkezidis, Dimitrios 62
Wacker, Marco 50

WGS / FDP - Listenwahl
- kein Mandat -

Kirchdorf, 18. September 2021
Samtgemeindewahlleiter Kammacher
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